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Satzung des collegium vocale freiburg e. V. 
 

 
§ 1 Name und Sitz des Vereins 

 
Der Verein führt den Namen „collegium vocale freiburg“ mit Zusatz e.V. Er hat seinen 
Sitz in der Stadt Freiburg und soll ins Vereinsregister beim Amtsgericht Freiburg einge-
tragen werden. 
 

§ 2 Zweck des Vereins 
 
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Zweck des Vereins ist die 
Förderung von Kunst und Kultur. Der Satzungszweck wird insbesondere durch die Pflege 
des Chorgesangs verwirklicht. Dazu führt der Chor regelmäßige Proben durch und tritt 
im Rahmen von Konzerten oder anderen musikalischen Veranstaltungen auf. Dabei stellt 
sich der Chor auch in den Dienst der Öffentlichkeit. 
 

§ 3 Gemeinnützigkeit 
 
Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die 
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person 
durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßige 
hohe Vergütungen begünstigt werden.  
Alle Inhaber von Vereinsämtern sind ehrenamtlich tätig. 
 

§ 4 Mitglieder 
 
Der Verein besteht aus aktiven und fördernden Mitgliedern. Aktives Mitglied des Chores 
kann jeder werden, der die notwendigen musikalischen Fähigkeiten mitbringt. Über die 
Aufnahme der aktiven Mitglieder entscheidet der Vereinsvorstand nach Rücksprache mit 
dem Chorleiter.  
Förderndes Mitglied kann jede natürliche oder juristische Person sein, die die Bestrebun-
gen des Chores unterstützen will, ohne selbst zu singen. Der Chorleiter ist nicht Mitglied 
des Vereins; er ist für die musikalische Leitung des Chores verantwortlich. 
 

§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft 
 
Die Mitgliedschaft endet 
 
a) durch Austritt, 
b) durch Tod, 
c) durch Streichung von der Mitgliederliste, 
d) durch Ausschluss. 
 
Der Austritt erfolgt durch mündliche oder schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand 
oder der Mitgliederversammlung. Er wird wirksam zum Ende des Monats, in dem er 
erklärt wird. Der Tod eines Mitglieds bewirkt das sofortige Ausscheiden. 
Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstands von der Mitgliederliste gestrichen wer-
den, wenn es trotz zweimaliger Mahnung mit der Zahlung des Beitrags im Rückstand ist. 
Die Streichung darf erst beschlossen werden, wenn seit der Absendung des zweiten 
Mahnschreibens drei Monate vergangen sind und die Beitragsschulden nicht beglichen 
wurden.  
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Ferner kann der Vorstand ein Mitglied von der Mitgliederliste streichen, wenn es länger 
als drei Monate unentschuldigt der Chorarbeit ferngeblieben ist. Die Streichung ist dem 
Mitglied schriftlich mitzuteilen.  
Ein Mitglied kann, wenn es gegen die Vereinsinteressen gröblich verstoßen hat, mit so-
fortiger Wirkung durch den Vorstand ausgeschlossen werden. Vor der Beschlussfassung 
ist dem Mitglied unter Setzung einer angemessenen Frist Gelegenheit zur Rechtfertigung 
zu geben. Der Beschluss über den Ausschluss ist mit Gründen zu versehen und dem Mit-
glied bekannt zu machen. Gegen den Beschluss zur Streichung von der Mitgliederliste 
bzw. zum Ausschluss steht dem Mitglied die Berufung zur Mitgliederversammlung zu. 
Die Berufung muss innerhalb einer Frist von einem Monat beim Vorstand eingelegt wer-
den. Die Mitgliederversammlung, die über die Berufung entscheidet, ist innerhalb von 
zwei Monaten nach Eingang der Berufungsschrift einzuberufen. Macht ein Mitglied von 
der Berufung keinen Gebrauch, so unterwirft es sich damit dem Streichungs-bzw. Aus-
schließungsbeschluss mit der Folge, dass eine gerichtliche Anfechtung nicht mehr möglich 
ist. 
 

§ 6 Pflichten der Mitglieder 
 
Alle Mitglieder haben die Interessen des Vereins zu fördern, die aktiven Mitglieder außer-
dem die Pflicht, regelmäßig an den Proben und Auftritten des Chores teilzunehmen. Jedes 
Mitglied ist verpflichtet, den von der Mitgliederversammlung festgesetzten Beitrag pünkt-
lich zu entrichten. Gleiches gilt für den von der Mitgliederversammlung aus besonderem 
Anlass beschlossenen Umlagesatz.  
Wegen besonderer Belastungen oder anderen außergewöhnlichen Umständen kann ein 
Mitglied seine Mitgliedschaft vorübergehend ruhen lassen. Das zeitweilige Ruhen der Mit-
gliedschaft ist gegenüber dem Vorstand mündlich oder schriftlich zu erklären. 
 

§ 7 Verwendung der Finanzmittel 
 
Mitgliedsbeiträge und andere Zuwendungen dienen allein den beschriebenen Zwecken des 
Vereins. Nicht mit dem angegebenen Zweck zu vereinbarende Zuwendungen oder unan-
gemessene Vergütungen dürfen aus Vereinsmitteln weder an Mitglieder noch an andere 
Personen gewährt werden. 
 

§ 8 Organe des Vereins 
 
Organe des Vereins sind 
 
a) die Mitgliederversammlung 
b) der Vorstand 
c) der Beirat 
 

§ 9 Die Mitgliederversammlung 
 
Die Mitgliederversammlung ist mindestens einmal im Laufe eines Jahres durch den Vor-
stand einzuberufen, im Übrigen dann, wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder dies 
beantragt. Eine Mitgliederversammlung ist spätestens vierzehn Tage vorher unter Be-
kanntgabe der Tagesordnung schriftlich einzuberufen. Die ordnungsgemäß einberufene 
Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die erschienene Anzahl der Mitglieder be-
schlussfähig. Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden oder einem beauftrag-
ten Vorstandsmitglied geleitet. 
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Alle Beschlüsse, mit Ausnahme von Satzungsänderungen und des Beschlusses zur Auflö-
sung des Vereins, werden, sofern nicht gesetzlich anders bestimmt, mit einfacher Stim-
menmehrheit gefasst. Für Satzungsänderungen ist eine Stimmenmehrheit von ¾ der an-
wesenden Mitgliedern erforderlich.  
 
Die gefassten Beschlüsse und der Verlauf der Versammlung werden durch den Schrift-
führer oder bei dessen Verhinderung von einem anderen Vorstandsmitglied protokolliert. 
Stimmberechtigt sind alle Mitglieder. Stimmengleichheit gilt als Ablehnung. 
 
Die Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben: 
 
a) Feststellung, Abänderung und Auslegung der Satzung; 
b) Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstandes; 
c) Entgegennahme der Jahresabrechnung des Vorstandes; 
d) Wahl des Vorstandes; 
e) Wahl von zwei Rechnungsprüfern auf die Dauer von zwei Jahren; 
f) Festsetzung des Mitgliederbeitrages; 
g) Genehmigung der Jahresrechnung und Entlastung des Vorstandes; 
h) Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins; 
i) Entscheidung über die Berufung nach § 5 der Satzung; 
j) Ernennung von Ehrenmitgliedern; 
k) Entgegennahme des musikalischen Berichts des Chorleiters. 
 
Jedem Mitglied steht das Recht zu, Anträge einzubringen. Diese Anträge sind acht Tage 
vor der Mitgliederversammlung schriftlich und begründet beim Vorstand einzureichen. 
 

§ 10  Der Vorstand 
 
Dem Vorstand gehören an: 
 
a) der geschäftsführende Vorstand, 
b) der Beirat (bestehend aus vier aktiven Mitgliedern) 
 
Der geschäftsführende Vorstand besteht aus: 
 
a) dem Vorsitzenden, 
b) dem stellvertretenden Vorsitzenden, 
c) dem Schriftführer, 
d) dem Kassenwart. 
 
Der geschäftsführende Vorstand ist Vorstand im Sinne des § 26 BGB. 
Der Vorstand wird auf zwei Jahre gewählt. 
Im Rechtsverkehr wird der Verein durch den Vorsitzenden oder dessen Stellvertreter 
gemeinsam mit mindestens einem weiteren Mitglied des geschäftsführenden Vorstands 
vertreten.  
Scheidet ein Mitglied des geschäftsführenden Vorstands während der Wahlzeit aus, ist 
der verbleibende Vorstand berechtigt, durch einstimmig zu fassenden Beschluss ein Mit-
glied des Beirats an Stelle des ausgeschiedenen Vorstandsmitglieds in den Vorstand zu 
berufen. Die Vorstandsmitgliedschaft des berufenen Beirats endet mit der Amtszeit des 
Vorstands. Unterbleibt im Falle des Ausscheidens eines Vorstandsmitglieds eine solche 
Berufung eines Beiratsmitglieds, haben die verbleibenden Vorstandsmitglieder die bislang 
vom ausgeschiedenen Vorstandsmitglied übernommenen Aufgaben zu erfüllen.  
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Der Vorstand fasst seine Beschlüsse in Vorstandssitzungen, die vom Vorsitzenden schrift-
lich oder mündlich einberufen werden. Die Beschlüsse des Vorstandes sind schriftlich nie-
derzulegen und vom Vorsitzenden und Schriftführer zu unterzeichnen. 
 

§ 11  Der Beirat 
 
Die Mitglieder des Beirats beraten und unterstützen den Vorstand. Die Mitglieder des 
Beirats werden von der Mitgliederversammlung gewählt. Ihre Amtszeit beträgt ebenfalls 
2 Jahre. 
 

§ 12  Geschäftsjahr 
 
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 

§ 13  Auflösung des Vereins 
 
Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit Zustimmung von 
drei Vierteln der erschienenen Mitglieder beschlossen werden. Bei Auflösung oder Aufhe-
bung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes fällt das Vereinsvermögen 
an den Breisgauer Sängerbund e.V., Postfach 1106, 79325 Teningen, der es unmittelbar 
und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. Bei Auflösung des Ver-
eins oder bei Wegfall seines bisherigen Zwecks sind der Vorsitzende und der Kassenwart 
Liquidatoren, sofern die Mitgliederversammlung nichts anderes bestimmt. 
 

§ 14  Inkrafttreten 
 
Die vorliegende Satzung ist in der Mitgliederversammlung vom 18.01.2014 beschlossen 
worden und mit dem gleichen Tag in Kraft getreten. Der Vorstand kann zur vorliegenden 
Satzung eine Geschäftsordnung erlassen. 
 
Munster, 18.01.2014 
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Ergänzung zum Datenschutz (Bestandteil der Satzung des collegium  
vocale freiburg vom 18.01.2014) 
 
 
§ 4a Datenschutzbestimmungen 

 
Der Verein speichert mit Einwilligung seiner Mitglieder deren personenbezogene Daten, 
verarbeitet diese auch auf elektronischem Wege und nutzt sie zur Erfüllung der Aufgaben 
des Vereins. 
 
Folgende Daten werden – ausschließlich – gespeichert und verarbeitet: 
 
- Name, Vorname, Anschrift 
- Geburtsdatum 
- Kommunikationsdaten (Telefon, E-Mail-Adresse) 
- Funktion im Verein 
- Zeitpunkt des Eintritts in den Verein 
 
Weitere Daten werden nicht oder nur mit ausdrücklicher, ergänzender Zustimmung des 
Betroffenen erhoben. 
Für das Beitragswesen wird des Weiteren die Bankverbindung des Betroffenen (IBAN, 
BIC) gespeichert. 
Alle personenbezogenen Daten und Bankdaten werden durch geeignete technische und 
organisatorische Maßnahmen vor Kenntnis und Zugriff Dritter geschützt. 
Aus Gründen der Bestandsverwaltung und der Beitragserhebung werden die oben ge-
nannten persönlichen Daten im Umfang des Erforderlichen an den Badischen Chorverband 
und das Kulturamt der Stadt Freiburg weitergeleitet. 
Die Meldung von Vereinsmitgliedern und personenbezogenen Daten derselben dürfen 
vom Verein zur Erfüllung seines Vereinszwecks an die Dachverbände weitergegeben wer-
den, ebenso an die maßgeblichen Bankinstitute. Der Verein stellt sicher, dass die Verwen-
dung durch das beauftragte Kreditinstitut ausschließlich zur Erfüllung der Aufgaben des 
Vereins erfolgt und nach Zweckerreichung, Austritt des betroffenen Mitglieds oder er-
folgtem Widerspruch die Daten gelöscht wird. 
Im Übrigen werden die Daten verstorbener Mitglieder archiviert und vor unbefugtem 
Gebrauch geschützt. Soweit gesetzlich vorgeschrieben, werden die Daten von Vereinsmit-
gliedern bis zum Ablauf der steuerrechtlichen oder buchhaltungstechnischen Aufbewah-
rungsfristen dokumentensicher aufbewahrt und nach Ablauf der Frist vernichtet. 
Der Verein informiert seine Mitglieder über seine Homepage und durch Presseverlautba-
rungen über den Schutz der personenbezogenen Daten des Vereins. 


